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RS OGH 1992/2/20 7Ob523/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1992

Norm

EisbEG §6

Rechtssatz

Eine Wertminderung des Unternehmens bei Teilenteignung von diesem gewidmeten Grundstücken kommt nur dann

in Betracht, wenn die enteignete Teil3äche konkret bereits dem Betrieb gedient hat. Die bloße Möglichkeit, die

Teil3äche erst in Zukunft, etwa im Zuge einer Betriebserweiterung - abstrakte Betriebserweiterungsmöglichkeit -

nutzbar zu machen, ist für eine Restwertminderung nicht zu berücksichtigen.
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